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sMr . 16 « u . 167 . 4 Verhandlungen derll . Kammer der badischen Stande i. J . 1844 . [ 25 . Mai. 4
Herausgegeben von den Abgeordneten

Wassermann , Vaum , Vissing , Gottschalk , v . Ihsieiir , Kuenzer , Mathy , Nindeschwender , Sauber , Welcker , Weller
und Anderen .

Redigirt von Karl Stein . — Druck von Malsch und Vogel .

7Zste öffentliche Sitzung der 2 . Kammer .
( Schluß .)

Der Abg . Nindeschwender berichtet im Namen der
Petitionscoimiilssion über

1 . Bitte des Ochsenwirths Niggler zu Bonndorf um
Beschränkung der Jagdverpachtung an Staatsdiener .Bei Jagdverpachtungen bestecht die Verordnung : „ Daßdazu keine Gemeindebürgcr zugclassen werden sollen , wenn
sie nicht ein gemeinderäthlicbcs Zeugniß beibringcn , daßdie Jagdbegchung , hinsichtlich ihrer Familien -, beziehungs¬weise Vermögensverhältnissc , keine Nachtheile fürchtenlassen ." Darauf sich stützend , meint der Petent , daß , wennBeamte Jagdpächter werden und ihre Jagd etwas fleißigbegehen , dadurch für den Dienst und die Amtsuntcrgc -benen , welche gerichtliche Hülfe suchen , ein sehr bedeu¬
tender Nachtheil in nächster Aussicht stehe , und es ergebesich gar zu oft , daß Rcchtshülse Suchende , von ent¬
fernten Orten herkommend , und selbst die zu irgend Ver¬
handlungen voin Amte Vorgeladenen , wieder unverrich¬teter Sache mit großem Zeit - und Kostenaufwand ihreRückreise anzutreten haben . Er glaubt , die hohe Kam¬mer solle dahin wirken , daß solchen Uebelstäiiden abgehol -
sen werde . — Es kann freilich nicht verkannt werden , daßes immerhin eine mißliche Sache sei , wenn Amtsvor¬
stände , besonders da , wo sie das Amt allein zu besor¬
gen haben , eine Jagd in Pacht nehmen . Der Reiz der
Jagd verführt leicht zu deren allzuffcißigem Begehen und
entzieht den ausübenden Beamten seinem Dienst , wodurchnicht nur die Rechlsuchendcn Noch leiden , sondern wor¬unter auch die chm anvertrautcn Rechte und Verpflichtun¬
gen in hohem Maße gefährdet sind . Zudem kann er garvielfach mit den Jagdfrevlern , Wilderern und mit den
Jagdbeschädigten in Collision kommen , so daß die hohe
Regierung wohl Anstand nehmen wird , solche Jagdpachle
zu genehmigen . Da aber Petent von Mißbräuchen und

Dienstnachläßigkeiten feinen Fall anführt , so ist kein Grund
vorhanden , diesen Gegenstand weiter zur Sprache zu brin¬
gen , oder ihn der hohen Regierung zur Kemttnißnahme
zu überweisen ; darum die Commission Ucbergang zur
Tagesordnung vorfchlägt , welche von der Kammer be¬
schlossen wird .

Der Abg . Nindeschwender berichtet ferner :
2 . Ucber die Petitionen : a ) Der Gastwirthe zu Achern ,um Befreiung der Wirthe vom Ohmgeld von dem zuihrem Hausgebrauch bestimmten Weinquantum . b ) Der

Wirthe von Offenburg , Durlach , Baden , Rastatt , desAmtes Rheinbischofsheim und WieSloch in demselben Betreff .In Beziehung auf diese Befreiung wurden schon auf frü¬
heren Landtagen Petitionen eingegeben . Die Kammer
fand sich durch Erwägung folgender Gründe zum Ueber -
gang auf Tagesordnung veranlaßt :

Weil a) die indirekten Abgaben im Verhältniß zu den
directen überhaupt zu nieder , b ) auch die WirthschaftSge -
werbe überhaupt , wie man allgemein behaupte , eher zu nieder
als zuhoch angesetzt seien , o) durch mehrmaliges Herabsetzendes Ohmgeldbetrags mit Rücksichtnahme auf den Haus ^
verbrauch eigentlich eine solche Befreiung schon eingetre -
ten , ä ) die Ansmtttlung mit großen Weitläustigkeiten und
Schwierigkeiten für beide Theile verbunden , o) an
und für sich schon der Betrag des Ohmgeldes ä 1 kr . perMaas höchst mäßig ist , wenn nur von dem Bedarf fürdie Familie die Rede , eine Abreichung an Dicnstleuteaber keiner besonder !! Berücksichtigung werth erscheint .Aus diesen triftigen Gründen , welche heute noch vorwal¬

ten , glaubt die Commission auch dießmal auf Tagesord¬
nung übergehen zu müssen .

Richter ist durch die angeführten Gründe , deren Rich¬
tigkeit er theilweise bestreitet , keineswegs von der Billig¬keit des Commissionsvorschlags überzeugt worden und
macht namentlich zu Gunsten der Wirthe geltend , daß sieim Gegensatz zu der Behauptung deS Berichtes keines -
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Wegs sich einer Erleichterung zu erfreuen hätten , sondern
sogar in fünffacher Weise angelegt seien , mit Häuser -,
Gewcrb - und Gehülfensteuer , Weinaccise und Ohmgeld ,
trägt deßhalb auf empfehlende Ueberwcisung an das
Staatsministerium an ; Dörr , Jörger , Bleidorn
und Lenz unterstützen den Antrag .

Martin und Regenauer unterstützen den Com -
missionsantrag .

Mathy , welcher gleichfalls den Commissionsantrag un¬
terstützt , fragt den Berichterstatter , ob in dem Register , wo¬
rin die an das Ministerium verwiesenen und von diesem
erledigten Petitionen verzeichnet , nichts von einer Verfügung
über die Bitte mehrerer kleiner Weinbauern seines Wahl¬
bezirks , ihr Gewächs silbst auSschcnken zu dürfen , zn finden
sei. Auf die verneinende Antwort des Abg . Rindeschwender ,
versetzt Mathy , daß sich die Petenten durch diese Antwort
veranlaßt sehen würden , ihre Sache wiederholt zu betreiben ,
wo man dann am Ende ihre gerechte Forderung nicht werde
abschlagen können .

Bei der Abstimmung wird dcrAntrag des Abg . Richter
verworfen , mithin der Commissionsantrag angenommen .

( Ministerialdirektor Regenauer begiebt sich auf die Re -
gierungöbank ) .

Der Abg . Rindeschwender berichtet ferner über
die Bitte der Bierbrauer von Achern ' um Befreiung von
der Accise für das zu ihrem Hausbedarf bestimmte Bier -
quantum .

WaS die von den Bierbrauern angesprochene Be¬
freiung von der Accise ( Ohmgeld zahlen sie keines ) betrifft ,
so gelten für sie , im Ganzen genommen , dieselben Gründe ,
besonders da sie durch die allmählige Herabsetzung von
1 fl . 40 kr . auf die Hälfte noch mehr als die Weinwirthe
begünstigt zu seyn scheinen . Jeder Private sowohl , als
jeder Wirth , muß seinen Hausbedarf an 'Wein veraccisen . —-
Der Bierbrauer würde also im Befreiungsfall seine Con -
sumtion gar nicht versteuern . Somit wird auch hier der
Antrag auf Tagesordnung begründet seyn . Uebrigens steht
den Bierbrauern noch eine ihnen wohl zu gönnende bessere
Aussicht , insbesondere auf freiere und vortheilhaftcre Be¬
wegung in ihrem Gewerbe bevor , wenn das Staatsmini¬
sterium sich bewogen finden wird , der durch Kammerbe¬
schluß vom 3 . Juni 1840 geschehenen Neberweisung einer
Petition der Bierbrauer auS den Amtsbezirken SinSheim ,
ReckarbischoffSheim , Eppingen und Neckargcmünd , gründ¬
liche Vorschläge zur Bcrbesserung der bisherigen Bcsteue -
rungöweise betreffend , zu entsprechen .

Richter bestreitet , daß die Bierbrauer durch jene Her¬
absetzung erleichtert worden seien , indem man sie auf an¬

dere Weise wieder belastet habe und würde abermals den
Antrag auf empfehlende Ueberweisung an daS SkaatS -
ministerium stellen , wenn er Hoffnung hätte , mit durchzu -
dringcn .

Schmidt fragt den Hrn . Regicrungskommiffär ob das
gewünschte Gesetz über Abänderung der Controle noch ans
diesem Landtage vorgelegt werden würde .

Ministerialdirektor Regenauer erläutert , daß dicBe -
. rathung darüber in dem Finanzministerium so weit gediehen
sei , daß in den nächsten Monaten Entschließung darüber
gefaßt werden würde , ob übrigens noch auf diesem Land¬
tage eine Vorlage an die Kammer geschehen werde , weiß
er nicht .

Bei der Abstimmung wird der Commissionsantrag an¬
genommen .

Der Abg . Rindeschwender berichtet ferner über die
Bitte a ) einiger Wirthe von Stockach und Steißlingen ,
um gleichmäßige Besteuerung und Controlirung der Wein¬
händler , die kein Wirthschaflsrecht haben , mit denen die
zugleich Wirthe sind , und eventuell um Setzung eines Aver -
sumS an die Stelle der Weinaccise und des Ohmgeldes ,
b ) deS Engelwirths Birmclin zu Bickensohl und mehrerer
Weinhändler und Wirthe zu Konstanz , Ueberlingen und
Radolfszell in demselben Betreff .

Die Petition wegen ungleichmäßiger Besteuerung und Con -
trolirung der Weinwirthe , die kein Wirthschaflsrecht haben re. ,
beschwert sich darüber , daß die Wirthe , welche neben ihrem
Wirthschaftskcller noch einen Patentkeller haben , außer 6 kr.
Controlgebühr per Ohm sich auch noch eine jederzcitige
Untersuchung ihres WeinlagcrS gefallen lassen müsse» . Die
Controlgebühren sind der Ansicht der Commission zufolge
nur eine gerechte Entschädigung für die noth wendigen
Maßregeln , welche über die Patentkeller der Wirthe strenger
seyn müssen , als über die der Weinhändler . Das in der
Petition angebotene Aversum von mindestens mehr als
der Durchschnitt jener während 10 Jahren zu entrichtenden
Steuer beträgt , chäre allerdings in finanzieller Beziehung
höchst empfehlcnswcrth ; allein so lange sich nicht weitere
Stimmen diesem Anerbieten anschließen , glaubt die Com¬
mission auch hierüber und somit über die ganze Petition
Tagesordnung beantragen zu müssen .

Bezüglich der Bitte um Verwandlung der Accise und
des Ohmgelds in ein Aversum , glaubt die Commission
gleichfalls auf Tagesordnung übergehen zu müssen , indem ,
trotz der Lästigkeit dieser Controlmaßregcln , sie dennoch
nicht umgangen werden können ( s. Kammervcrhandlungen
von 1831 ) ; daS Gebrechen liegt ihrer Ansicht nach in der
Steuergattung überhaupt , und so lange solche nicht aufge -
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hoben werden könne und wolle, sei die ErhebungSwcise —

so drückend sic auch immer seyn möge — noch die gerech¬

teste und die bürgerliche Freiheit am wenigsten verletzende .

Die Kammer tritt den CvmmifsionSanträgen bei .

( Ministerialdirector Regenauer verläßt die RegicrungS -

bank ) .
Der Abg . R i n d c sch w e n d e r berichtet ferner über die

» . Bitte der Nagelschmidte zu Bruchsal , Heidelberg und

Schönau um Befreiung oder Minderung der Hundstare .

Tie vorgebrachten Gründe an und für sich sind weder

geeignet die Forderung der Petenten zu unterstützen , noch

glaubt die Commission im Allgemeinen Veranlassung zu

einer Ausnahme von einer polizeilichen Sicherheitsmaßregcl

zu finden , und trägt deßhalb ans Tagesordnung an , —

welche die Kammer ohne Beanstandung beschließt ;
b . über die Petition der Gemeinde Hausen re . , die Minde¬

rung des auf den dasigcn Gemarkungen zahlreich vorhan¬
denen , großen Schaden anrichtenden Wildes belr .

Wollen die Petenten , denen das Fortbestehen der Ver¬

ordnung von 1830 unbekannt zu sein scheint , sich nicht vor

Allein an ihren Standesherrn wenden , so mögen sie sich ,
was noch nicht geschehen , an das Amt , dann , wenn die¬

ses nicht zieht , an die Kreisregierung , sofort an das Mini¬

sterium deS Innern und endlich an das Staatsministerium
wenden , dann wird ihnen Abhülse werden , und in dieser

Beziehung schlägt die Commission Tagesordnung vor .

In Bezug auf die weitere Beschwerde dürfte eS noch nicht

an der Zeit sein , ans Ausdehnung der Bestimmungen der

§ § . 9 und 12 des WiidschadengesetzeS zu Gunsten der Be¬

schädigten anzutzrageu , vielmehr wird auch in diesem Punkte

Tagesordnung vorgeschlagen .

Was das fernere Verlangen der Petenten betrifft : bezüg¬

lich der Abschätzung des Schadens , und des Rechtskrästig -

werdenö des Ausspruchs der Schätzer — glaubt die Com¬

mission verschiedene Vorschläge machen zu müssen , wodurch

die .für den Bcschädigtennachtheilige Verzögerung beseitigt , und

die das Interesse deö Jagdberechtigten , des Beschädigten , und

des öffentlichen Wohls begünstigende gütliche Abfindung be¬

fördert werden wird . Da sich indessen ein dringendes Be -

dürfniß zu Abänderung des erst 1833 gegebenen Gesetzes
oder dessen Revision noch nicht ergeben hat , und die Regie¬

rung von den deßfallsigen Bemerkungen geeignete Kenntniß

nehmen wird , so glaubt auch hier die Commission auf Ta¬

gesordnung antragen zu müssen .
W e l ck e r hat schon verschiedene Klagen über zu großen

Wtldstand und daraus entstehenden Schaden gehört , und

verlangt deßhälb , nachdem von seinem Vorschlag , die Pe¬
tition an das StaatSministerinm zu überweisen , Umgang

genommen worden , eS solle, um den Leuten einen Fingerzeig

zu geben , daß sie sich beschweren dürsten , der spezielle Bei¬

satz gemacht werden , „ es sei wegen Mangel an nachgcwie -

sencr Enthörung " zur Tagesordnung übergcgangcn worden
— was die Kammer auch genehmigt .

Derselbe berichtet ferner über die Bitte der Gemeinden

Hausen re . : „ die Bcschälplatte in Geisingen wieder mit

Landcögestütshengstcn zu besetzen ."

In Anbetracht , daß , so lange das Landesgestüt dem Lande

so viel Geld kostet, auch jeder Landestheil ein gleiches An¬

recht darauf hat und eö der Staatsbehörde selbst daran

gelegen sein muß , dieses Institut nicht vernachlässiget zu

sehen, stellt die Commission den Antrag aus empfehlende

Ucberweisung an das Staatsministerium , — welchem die

Kammer beitritt .
Schluß der Sitzung .

72ste öffentliche Sitzung der 2 . Kammer .
( Schluß .)

Tit . XVIJl . LandeSgestü t .

In dem System des LandeSgeftüts beabsichtigt die Re¬

gierung in drei Punkten wesentliche Veränderungen , womit

einem in der 38sten Sitzung der zweiten Kammer vom 16 .

August 1812 auSgcdrückten Wunsch entsprochen worden ist.

1 ) Beabsichtigt sie, künftig ein Sprunggcld einzuführcn ,
einen Präzipualbeitrag der Pferdezucht er zn den Kosten des

Landesgestüts mit 1 fl . 30 kr. für jeden ersten Sprung .

In der Begründung wird angenommen , daß 4000 Stuten

vorgeführt werden , und darum 6,000 fl. in Einnahme und

eben so viel zu Anschaffung von Hengsten in Ausgabe ge¬

stellt . Da in Vergleichung mit dem Gcsammtaufwande
des LandeSgestüts die Staatskasse jeder Sprung 17 fl . 45 kr .

kostet, so dürfte der regulirte Beitrag nicht zu hoch erscheinen .

Die Commission hat gegen die Einführung nichts zu erin¬

nern , theils , weil dadurcb den Privaten , welche Beschäler

halten , die Konkurrenz erleichtert wird , theils , weil mit

Recht erivartet werden kann , daß künftig ■ die Eigenthümcr
der bedeckten Stuten etwas mehr Sorgfalt auf sie verwen¬

den werden .
.2 ) Eine weitere wesentliche Abänderung besteht darin ,

daß beabsichtigt wird , mit dem Jahr 1845 den Fohlcnstall

aufzugeben , und die Ergänzung deS Hengststalles lediglich

durch den Ankauf von Hengsten zu bewirken . Dadurch

fallen die Ausgaben für den Fohlenstall weg , mit Aus¬

nahme jener für das Gebäude , das als zweiter Hengststall

unentbehrlich ist, wogegen sich natürlich die Anschaffungs -

kosten für Hengste vermehren .
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3 ) Die dritte , uns ebenfalls zweckmäßig scheinende Ver¬
änderung besteht darin , daß man künftig nur Hengste von
ein und derselben Race aus Mecklenburg anschaffen , und
die Versuche mit künstlicher Kreuzung aufgeben will .

Blanckenhvrn beantragt den Strich der als Sprung¬
geld in Einnahme gestellten 6,000 fl -, weil er dem Grund¬
sätze nicht huldigen kann , solche Präzipualbeiträge für die
Anstalt dem Landmanne aufzulegen .

Knapp unterstützt den Antrag .
Bassermann spricht seine frühere Ansicht aus , daß

die Pferdezucht besser durch das Volk selbst betrieben und
durch Aussetzung von Prämien mehr erreicht werden könnte ,
gibt sich indessen der Hoffnung hin , daß er , wie die LandcS -
stammschäferei , auch » och diese Anstalt verschwinden sehen
werde . Wenn das Sprunggeld aufgehoben werde , so mache
man cs dem Landmanne unmöglich , durch das Halten von
Beschälern mit dem Staate zu concurriren , deshalb stimmt
er gegen die Aufhebung desselben .

Ministerialrath Vogelmann spricht sich im Sinne des
Commissionsberichts auS .

Bei der Abstimmung wird der Antrag des Abg . Dlan -
kenhorn verworfen . Der Antrag der Commission :

1844 1845
1 ) die Einnahmen -mit . . . 2,442 fl. 8,442 fl. — kr.
2 ) die Lasten mit . 98 „ 98 „ — „

zu genehmigen ; sodann wären
3 ) von dem cigentl . StaatSauf -

wande all . . . . . . . 72,333 fl . 73,642 fl. — kr.in Abzug zu bringen :
wegen des Fohlenstalls . . . — „ 10,279 „ 30 „
nach § . 23 , Gehalte ( wegen nicht

bewilligter Diätenerhöhung ) . 829 „ 1,693 „ — „
vom nachträglichen Budget , An¬

schaffung ( weil für 1844 noch
kein Sprunggeld eingezogen
werden kann ) . 6,000 „ — „ — „

zusammen . . . . 6,829 fl . 11 ,972 fl. 30 kr .
Rest . . 65,554 fl . 6 lM9 fl. 30 kr.

dagegen weiter zu bewilligen an
15,000 fl ., nach Abzug schon be¬
willigter 1,500 fl . und 6,000 fl.
( zum ErsatzdeSdurchschnittlichen
Abgangs von 10 pCl . oder 15
Hengsten ü 1,000 fl .) . . . — - 7 ,500 „ — „

zusammen . . , . 65,554 fl . 69,169 fl . 30 kr.wtrd sonach angenommen .

Tit . XIX . Verschiedeneund zufällige Aus¬
gaben .

Der Antrag der Commission geht dahin :
1844 1845den Budgetsah mit . . . . . . 25,114 fl . 25,114 fl .nach Abzug von 800 fl . für außerordent¬

liche Revisionshülse und 169 fl . sürZähl -
gclder . 969 „ 969 „

also . . 24,145 fl. 24,145 fl .zu genehmigen .
Bissing . Nach einem allgemein verbreiteten Gerücht

soll die Karlsruher Zeitung , wegen der ihr beigegebenen
landständischen Verhandlungen , eine nicht unbeträchtliche -
Unterstützung aus der Kasse des Ministeriums des Innern
erhalten ; eben so der Redakteur derselben aus der Staats¬
kasse bezahlt werden . Dies Gerücht gewinnt dadurch eine
größere Unterstützung , daß es Thatsache ist, daß ein Diur¬
nist , welcher auf dem Etat deö Ministeriums des Innernjtehl , und von ihm besoldet wird , dem Redacteur jener
Verhandlungen zur Beihülfc zugetheilt wurde . Ich stelledeßhalb die Frage an die Budget -Commission : ob wohlunter der Position „verschiedene Ausgaben " eine derartigeAusgabe vorkommt .

Rettig . Der Budgetsatz enthält hekanntlichniemals eine
Entzifferung , und nur die Rechnungsnachweisungen gebenAusweis über die einzelnen Verwendungen . Was die Ab¬
sicht für das laufende Jahr ist, kann man nicht ersehen .Welcher . Auch ich habe zu meinem Erstaunen von Un¬
terstützungen gehört , welche die Verleger des Mannheimer
MorgenbiattcS und der Freiburger Zeitung erhalten sollen .Dies sind Erscheinungen ganz cigenthümlicher Art und eS
muß irgendwo eine schwarze Kasse geben , welche die Aus¬
gaben für solche Zwecke bestreitet , wie wir Beispiele haben ,daß eö auch in Beziehung auf gewisse Wahlbemühungenschon geschehen ist. Ich wünschte gleichfalls , daß uns die
Budgetcommission darüber Auskunft geben könnte — und
glaube nicht , daß cs im Sinne unserer Verfassung liegt ,für solche Zwecke Staatsgelder zu verwilligcn . Wir habenvon BundeSwegen Beschränkungen der Freiheit genug und
brauchen sie nicht noch zu erkaufen .

v . Jtzstein . Die Budgetcommiffion kann keine Aus¬
kunft geben und zwar auS dem von dem Berichterstatter
Rettig angeführten Grunde ; wahrscheinlich hat diese Aus¬
gabe erst im Jahr 1843 stattgcfunden . UebrigenS müßteich mit den übrigen Herren sehr bedauern , wenn solche
Ausgaben von der Negierung gemacht würden . Dafürliegt wahrlich keine Bewilligung der Kammer vor , und
ich hoffe , diese wird sich entschieden dagegen erklären . Ich
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habe aber mit Bestimmtheit vernommen , daß der jetzige
Censor 200 fl . für die Ucbernahme dieses Geschäfts be¬
kommt , und da wir nicht gesonnen sind , die Mörder un¬
serer Gedanken zu bezahlen , so . . . (Präsdent : Der
Ausdruck : „Mörder" ist nicht parlamentarisch .) Allerdings
ist er parlamentarisch , wir haben die Censur schon oft so
genannt. (Präsident : Die Censur und Censorcn sind
zweierlei .) Ich habe also davon gesprochen, daß jener
Professor oder Mitglied des Obcrstudienraths 200 fl. für
die Besorgung des Censuraiuts bekommt ; und möchte fra¬
gen , ans welcher Quelle diese Belohnung geschöpft wird ?
Doch wohl nicht aus Staatsgeldern ? Es wäre dieß ge¬wiß eine Ausgabe , welche anstöße gegen die Gesinnungender Kammer , die sie nie genehmigen wird , so wie die
kurheflische Kammer sie auch nicht bewilligt hat.Staatsrath Frhr. v . Rüdt . Für besondere und nichtangenehme Verrichtungen , wofür ein Diener keine unmit¬telbare Verpflichtung hat , kann demselben eine Vergütungvon der Regierung angewiesen werde». Wenn diese keineunmittelbare Forderung deßhalb gemacht hat , so wird sei¬ner Zeit aus den Nechnungsnachweisungcn zu ersehen sein ,was in dieser Beziehung geschehen ist . Wenn der Abg.v . Jtzstein bemerkt , daß eine andere Kammer eine Besol-

dungSbewiüigung für Censoren nicht gegeben hat , so darfdagegen das Beispiel eines andern Staates , des König¬reichs Sachsen , nicht übersehen werden , wo die Censorcnals solche Besoldungen beziehen. Was die Ncdaction der
Beilage für die Karlsruher Zeitung betrifft , so ist dießeine offizielle , von Diensteswegen geschehende Ausgabe,weil wir Niemanden zuinuthcn können, umsonst zu arbeiten .Bassermann . Ich kann mir wohl denken , daß einCensor nickt umsonst oder um der Ehre willen dieses Amtübernimmt, allein ich kann mir auch eben so wenig vor¬stellen , daß eine Negierung in einem constitutioncllenStaate das Recht hat, eine Ausgabe zu machen, für einenZweck , für welchen Nichts bewilligt ist . Sollte dieß derFall sein , so wird wohl die Position , wenn sie in den

Nachmessungen vorkommt , seiner Zeit gestrichen werden .Indessen wird freilich die Kammer über -diese Ausgabe keinedetaillirte Nachweisung erhalten , — man wird sie garnicht darin sinden . Wenn übrigens der Herr Chef desMinisteriums deö Innern uns sagt , man dürfe der Karls¬ruher Zeitung, als offiziellem Organ , Gelder zufließen las¬sen , so gibt er zu , was die Abg . v. Ztzstein und Welckerbehauptet haben . Der Hr . Chef deö Ministeriums desInnern wird mir nicht wiedersprechen können , daß vornicht langer Zeit der Verleger des Mannheimer Morgen-blattS 300 fl. und die Fieiburger Zeitung 150 fl. für die

i Aufnahme der ländständischen Verhandlungen in ihre Blät¬ter erhalten haben. Ich frage, wie kommt dieß, — warum— und seit wann ? Wo liegt die Verpflichtung deS Staa¬tes vor , einzelnen Blättern dafür Unterstützungen zu ge¬ben , daß sie die Kainrnerverhandlungen mittheilen ? Ichkann nur bedauern . daß auch in Deutschland die Subven¬tionen der Presse aufkomnieu . Die Negierung hat ohne¬hin schon durch freie Ausübung der Presse ein Ueberge-wicht über die liberale Partei . Diese Partei — ich scheue
mich nickt , sie so zu nennen — welche mit dein Systemder Regierung nicht zufrieden ist und an die öffentliche
Meinung appelliren will , ist schon schlimm genug daran,das sie sich der Willkür ihrer Gegnerin unterwerfen muß ,welche die Censur ausübt . — Aber nicht damit zn >> ' - -
dcn , verlangt inan von ihr auch noch , daß sie ihren
Gegnern durch Geldmittel aufhelfcn soll . Meine Herren,das ist kein offener , kein ehrlicher Kampf ; das ist unge¬
setzlich , verfassungswidrig . Ich muß gestehen , ich hättenicht geglaubt , daß sich dazu der Hr. Staatörath v. Rüdt
verstehen würde .

Sander . Ick muß auch beklagen , daß die Regierung
zugestanden hat , daß für Handhabung der Censur 200 fl.aus den Staatsstcuern , aus den Steuern des Volkes bezahlt
werden , und daß sogar die Karlsruher Zeitung für ihre
Mittheilungcnder ständischen Verhandlungen eine Subvention
aus Staatsmitteln erhält . Aber mein Erstaunen muß ich
darüber auSdrücken, daß der Herr Staatsrath v. Rüdt er- -
klärt hat, diese Ausgaben seien officielle Ausgaben. Ich kenne
keine officiellcn Ausgaben für Verhandlungen der beiden
Kammern , als die ständischen Protokolle . Unsere Geschäfts¬
ordnung kennt keine andern , als das Landtagsblatt , und
an die Stelle desselben tritt der Druck der Piotocolle . Die
Berichte der Karlsruher Zeitung über unsereVerhandlungen
sind lediglich eine Privatsache , und wenn die Negierung diese
Privassache für eine officielle Ausgabe der Kammervcrhand -
lungen von ihrer Seite eiklärt , so setzt sie damit ihre Pro¬
tokolle den unsrigcn eigentlichen Protokollen entgegen , und
dies kann sie nicht. Wo man indessen eine solche Herausgabe
für den Dienst deö Staats in Anspruch nimmt und dafür
erklärt , da wird die Bezahlung dafür auö den sogenannten
geheimen Geldern genommen . Ich muß übrigens nochmals
bedauern , daß solche Erscheinungen Vorkommen , und wi¬
dersetze mich der Bewilligung der Position , und stelle den
Antrag, davon wenigstens die 200 fl. für den Censor , die
allenfallsige Bezahlung für den Redakteur und die muth -
maßliche SiibventionSsurnrne in demselben Betrag abzuzie¬
hen ; jedenfalls sparen wir dadurch 1200 fl. und sprechen
damit die entschiedene Mißbilligung der Kammer auS.
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StatSrath Frhr . v . Rn dt entgegnet , daß die Regierung
nie einen Anstand darin 'gefunden habe , den Censoren eine
Vergütung für ihre Leistungen anzuweisen , und erklärt ,
daß die Regierung die Beilage zur Karlsruher Zeitung
stelö als eine offizielle bchandeli habe , und in derselben
einen Auszug auö den offiziellen , von der ersten und zwei¬
ten Kammer auSgcgebcnen Protokollen zur Vcrtheidigung
der Negierung gebe , damit das Publikum eine getreue
Darstellung der Verhandlungen erhalte . Die Vergütung
dafür sei ein vorübergehender Aufwand , welcher nur so
lange dauere , als der Landtag , und deshalb auch nicht in
der vorliegenden Nechnnngspcriode vorkomme ; den Punkt
der Belohnung setzt in die Verhandlung ziehen zu wollen ,
sei eine Anlicipation ; erst nach zwei Jahren könne die
Sprache davon sein , wenn die Nachwcisungen vorgelegt
würden , und dann werde eö von den Bestimmungen der
Kammer abhängen , ob sie die Ausgabe für gerechtfertigt halte .
<v . Jtzstein und Weller : Wir werden sie streichen .)

Rettig erinnert , daß rücksichtlich der Belohnung deS
Ccnfors die Diskussion über die Motion deS Abg . Mathy
auf Preßfreiheit, ein offenes Feld zu Bemerkungen dar¬
bieten werde , (v . Jtz stein : Dort handelt es sich nicht
um Geld) . In Betreff deS weiteren Punktes sei er höch¬
lich erstaunt gewesen , von den Vcrtheidizcrn der Ocffent-
lichkeit vernehmen zu müssen , daß sie vor den Verhand¬
lungen in der Karlsruher Zeitung erschreckten . (Bau m :
Von Schrecken ist keine Rede !) — Vor einigen Tagen
habe er zufällig den Verleger der ständischen Protokolle
gefragt , wie viele Abonnenten er habe, und darauf die
Antwort erhalten : Eisten ! — Er wolle deshalb nicht
das Publikumder Gleichgiltigkeit anklagen , aber gegen dieHrn .
Redner in der Kammer sei die Klage gerichtet, welche mit
ihren Reden nicht fertig werden könnten . (Sander : Der
Hr. Abgeordnete hilft so eben getreulich dazu !)

Hecker : Der Abg . Rettig hat wohl daran gethan, die
Sache auf einen Nebenweg zu führen . Es handelt sich
keineswegs darum, der Oeffcntlichkeitin den Weg zu treten . —
Wir brauchen daS Licht des Tages nicht zu scheuen , —
wir wünschen nur, daß wir recht an das Licht zu treten
vermöchten , und nicht durch die Censur daran gehindert
würden. — Doch ich komme auf die Erklärung des Hrn .
Staalsraths von Rüdt zurück , womit er der Karls¬
ruher Zeitung einen officiellen Charakter beilegen will.
Ich weiß nicht , was er für einen Begriff von officiell
hat ; ich denke officiell kommt von officium , Pflicht
her. In der Unterstützung von reinen Privatunternehmun -
gcn übt die Negierung aber keine Pflicht aus , und etwas
anders als ein Privatunternehmen ist die Karlsruher Zei¬

tung , das Mannheimer Morgenblatt und die Freiburger
Zeitung nicht. Ich glaube , ein solches Officium enthält
weder die Verfassung , noch die Gesetzgebung. Wenn der
Regierungsgewalt darum zu thun ist , die landständischen
Verhandlungen zu verbreiten , so creire sie ein LandlagS -
blatt . Die Kammer hat dann ' das gleiche Recht mitzu¬
sprechen . Aber die Karlsruher Zeitung ist weder ein offi -
rielles Blatt , noch ein solches , welches die Verhandlungen
vollständig getreu liefert .

Wenn die Negierung die Acußerungen der einzelnen
Redner publiziren will , so kann sie cs nicht allein für sich thun ;
jeder Redner hat ein Recht , dazu mitzuwirken , seine Re¬
den sind sein geistiges Eigenthum . Sie kann die Rede des
Einen nicht in extenso geben, und die eines Andern in
cxtracto. ( Eine Stimme : Wie die Landtagszeitung ) . Die
Landtagszeitung wird nicht von der Rergicrung unterstützt,
sondern von der Opposition bezahlt . Diese würde eine
Unterstützung gar nicht annehmen , sondern zurückwcisen,
weil sie der Ansicht ist , daß die Staatsgelder nicht dazu
bestimmt sind . (Sander : Bezahlen Sie Ihre Karls¬
ruher Zeitung auch aus Ihrem Sack , wie wir !) Mir ist
indessen angenehm , daß das Volk erfährt , wozu die
Staatögclder verwendet werden . Ich sage aber : Aus
Steuern derlei Subventionen zu geben , ist rechtswidrig ,
ist verfassungswidrig . Zu solchen Zwecken dürfen Staats¬
gelder nicht verwendet werden ! Sie aus den geheimen
Fonds zu nehmen , würde ich eben so wenig zugcben, und
um dieß wo möglich zu hindern , unterstütze ich nicht allein
den Strich von 1200 fl . , sondern beantrage : nur 3000 fl.
von der geforderten Position zu verwilligen .

Sander erklärt sich damit einverstanden .
Staatsrath Frhr ! v . Rüdt bemerkt , die Regierung habe

nie ein Geheimniß daraus gemacht, daß sie die KarlsruherZei-
tung als ihr Organ für offizielle und halboffizielle Mitthci-
lungen ansehe , mnß indessen der Bezeichnung der Negie¬
rung als einer „ Partei " entschieden entgegentreten . (Bas¬
sermann : Sie macht sich selbst dazu .) Der Herr Redner
kommt darauf zurück , daß bei den Nachweisungen von den
gemachten Ausgaben die Rede sein werde . Wenn die
Kammer an der jetzigen Bewilligung „für verschiedene
Ausgaben" modifiziren wolle , so möge sie lieber Alles
streichen (R i n d e sch w e n d e r : Wird das Beste sein ) ,
denn was die Regierung gebrauche für vorübergehende
Ausgaben, weise sie eben an . (v . I tz st e i n : Das ist eine
entsetzliche Erklärung )

Bassermanu : Wenn die Regierung ein offizielles
Blatt gründen wolle , so müsse sie an die Spitze dieses Blar-
tes setzen : „ offizielles Blatt" , ob eö dann Abonnenten



haben werde , sei eine andere Frage ; wenn es nicht der

Ausdruck der öffentlichen Meinung sei , so könne es sich

nicht Haltens und durch eine Unterstützung gebe die Regie¬

rung zu , daß cS sich nicht halten könne ohne dieselbe , und

wenn dieses der Fall sei , so verdiene es auch nicht szu

cristiren . Drei offizielle Organe werde die Regierung

übrigens dach nicht haben wollen , und diesen Dreien eine

Subvention geben . Gegen den Einwurf , daß die Bespre¬

chung eine anticipirte sei , erinnert er an den § . 76 der

Verfassung , welcher der Kammer das Recht und die Pflicht

gibt , alle Mißbräuche zur Sprache zu bringen . Der

Redner kommt hierauf nochmals auf den unehrlichen

Kampf mit ungleichen Waffen zurück und schließt mit dem

Wunsch , daß dieses System aufhören möge .

Knapp : Ich höre so oft von der Wahrheit reden und

finde sie nicht — ich mag in ein öffentliches Blatt sehen ,
in welches ich will , ich finde Alles darin , nur die Wahr¬

heit nicht ( Heiterkeit ) . Die eine Zeitung bringt sie nicht ,
die andere nicht ; in der einen steht eine Rede nur halb ,
in dem andern Blatt eine andere wieder gar nicht und

doch gehen beide Zeitungen ins Publikum hinaus und

werden für ächte Waare verkauft . Selbst die Protokolle

sind nicht ganz Wahrheit . Ich weiß nicht , ist dieß Schuld
der Stenographen , oder haben sich die Herren Redner

später oft eines Bessern besonnen . — Wie übrigens überall

der Unschuldige für den Schuldigen zahlen muß , so geht
cs auch hier ; man hat auf dieselbe Weise heute 6000 fl.

Sprunggcld auf den Beutel der Bauern dekretirt — man

möge diese nehmen und für die Presse hingeben !— (v . Jtz -

stein und R i n d e s ch w e n d e r : Das ist fetzt einmal eine

constitutionelle Sprache ! !)
Platz : Er , als Redakteur der Berichte über die land -

ständischen Verhandlungen in der Karlsruher Zeitung , wisse
von irgend einer Subvention Nichts , stehe auch mit Nie¬
mand in einem Verhältniß als mit dem Verleger , von
welchem er honorirt werde . Die Redaktion sei von ihm
schon früher besorgt worden und dieß nie ein Gehcimniß
gewesen , er habe sie von Anfang an nur unter der Be¬

dingung übernommen , daß er freie Hand haben müsse , die

Verhandlungen der Wahrheit gemäß zu geben , auch sei
die Negierung weit entfernt , irgend etwas Anderes von

ihm zu verlangen , — sie wäre dessen auch gar nicht fähig ;
überhaupt seien ihm von keiner Seite irgend je Zumuthun¬
gen auf Entstellung gemacht worden ( Sander : War

gar nicht nöthig ) . Der Redner weist dieß als eine Be¬

leidigung zurück und findet es wahrhaft lächerlich , bei ihm
den Verdacht einer absichtlich unrichtigen Darstellung vor -

« ussetzen zu wollen — sogar Mitglieder der Opposition

hätten ihre Zufriedenheit über die Treue der Mittheilnn -

gen in dem Beiblatt zur Karlsruher Zeitung geäußert .
Er hält auch nur die von der Kammer herausgegebcnen
Protokolle für eine offizielle Ausgabe ihrer Verhandlungen
und weiß nicht , ob die Karlsruher Zeitung für ein ofsi -
ziellcs Blatt gilt , er seiner Scitö , hat sie wenigstens wie
jede sonstige , bisher für ein Privaiblatt gehalten . Daß
ein solches Redaktionsgeschäft nicht zu den leichten und
angenehmen gehöre , wisse Jeder ; auch sei Niemanden un¬
bekannt , daß die Aufzeichnungen während der Verhandlung
selbst im Allgemeinen hie und da einer Mangelhaftigkeit ,
zuweilen auch einem Jrrthume unterliegen könnten , was
keinen Vorwurf absichtlicher Entstellung zu begründen
vermöchte . Wenn aber der Abg . Knapp in keinem SPf .vt
eine Wahrheit finde , so sei dieses wenigstens in Beziehung
auf seine Reden sehr möglich und auch verzeihlich ( Man
lacht ) .

Sander : Der Herr Abg . Platz hätte nicht nöthig ge,
habt , sich dergestalt , wie er gcthan , zu erhitzen . Es habe
kein Mensch daran gedacht , dessen Wahrheitsliebe als
Redakteur der Kammerberichte in der Karlsruher Zeitung
irgend wie in Zweifel zu ziehen . Der Linken sei niemals
eingefallen sich darüber zu beklagen , daß ihre Reden ge¬
wöhnlich kürzer ausfallcn , als die der Abgeordneten auf
der entgegengesetzten Seite ; denn man könne vielleicht sa¬
gen , daß in einem andern Blatte das Umgekehrte statt¬
finde . Allein gerade bei der anerkannten Wahrheitsliebe
des Abg . Platz müsse ihn die Erklärung vom Minister¬
tische aus doch unangenehm überrascht haben , daß nämlich
die . Mitthcilungen über die Kammerverhandlungen offi¬
zielle , mithin bezahlte seien, — denn eine bezahlte Wahr ,
heit mache nie den Eindruck , als wie eine unbezahlte . —
Der Redner ist indessen weit entfernt , dem Abg . Platz den

geringsten Vorwurf machen zu wollen , als bezweifle er ,
daß sein Blatt deßwegen , weil es bezahlt sei , weniger
Beifall finden werde . ( Platz : Ich weiß schon , worauf
die Insinuationen des Abg . Sander berechnet sinds, sonst
würde er nicht so sprechen .) — Ich wende mich nun an
den Herrn Präsidenten deö Ministeriums des Innern und
bedaure wiederholt , daß er auf seiner Ansicht beharrt , als
habe die Regierung das Recht , auf Kosten des Staats ein
solches Blatt herauszugeben und als ein offizielles zu er¬
klären . Der Staat als solcher kann dies nicht , er kann

nicht Verhandlungen der Kammer hcrausgcbcn mit offi¬
ziellem Charakter , ohne Mitwirkung der Kammer . Ich
muß der Kammer nach dem Geiste der Verfassung das

Recht vindiziren , jede derartige Herausgabe zu verweigern
und muß eine solche, so lange die Kammer nicht beistimmt ,
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als eine nicht anzuerkennende , erklären . Die Kammer
wird sich nimmermehr bewogen finden , irgend solchen
Blättern ras Siegel der Wahrheit aufzudrücken . Sie
überläßt dicß den Parteien , z . B . der ministeriellen Par¬
tei , LemMinisterium , welches , wie hier leider geschieht , solche
Blätter herausgicbt . Dann tritt das Ministerium aber
auf nicht als Thcil der Negierung , sondern als Haupt einer
Partei und als solches hat es nicht das Recht , Subven¬
tionen zu geben . Ein solches Parteiblatt . . . ( Eine
Stimme : Ist kein Parteiblatt .) Der Abg . Platz hat es
selbst so genannt . ( Platz : Ich weiß kein Wort davon . )
Der Abg . Platz hat es ein Privatunternehmcn genannt
und darunter verstehe ich eines , welches Privatintereffen
dient . ( Platz : Das ist Rabulisterei .) Ich verzeihe dem
Abg . Platz — er ist bethciligt dabei , — ich aber nicht ,
und es wird sich fragen , auf wessen Bemerkung — auf die
seinige oder die meinige — man mehr Gewicht legen wird .
Der Abg . Platz ist subvenirt , ich bin aber nicht bethei¬
ligt . ( Mehrere Stimmen : Sie sind bei der LandtagS -
zcitung bethciligt . ) ( v . Jtzstein und Hecker : Wir be¬
zahlen unser Blatt . Sie nicht .) Ich muß mich schließlich
nochmals an den Präsidenten des Ministeriums des Innern
wenden , und wiederholt mein Erstaunen ausdrückcn , daß
man eine Zeitung für ein offizielles Blatt des Ministe¬
riums ausgeben will , an dessen Ende steht : Verantwort¬
licher Verleger : C . Macklot . Ein solches Blatt kann kein
offizielles genannt werden , sonst müßte dasselbe von einem
Rcgierungsbcamtcn unterzeichnet sein , sonst müßte cs statt
„ verantwortlicher Verleger Macklot " heißen : „ Amtliche
AusgabedcsGrvßherzogl . Ministeriums des
Innern . Gezeichnet F r h r . von R ü d t . " — Ich
muß cs als einen offenbaren Mißbrauch der Staatsge¬
walt ansehcn , wenn StaatSgeldcr zu solchen Subventionen
verwendet werden , und verlange , daß etwedcr von heute
an unter das Blatt gesetzt werde : „Offizielles Blatt " und
„ verantwortlicher Redakteur , Freiherr von Rüdt, " oder
aber man aufhöre mit solchen Subventionen . ( S ch aaff :
Das Blatt würde dadurch nur gewinnen . ) Dann wird
sich 's bald zeigen , daß ein Blatt , welches das Ministerium
herausgibt , nicht so herausgegcbcn werden kann , wie
dieses Privatblatt , daß cs eine Unmöglichkeit ist,in der That dem Volke gegenüber die Erscheinung cintre -
ten zu lassen , daß auf der einen Seite die Kammer eine
offizielle Ausgabe ihrer Verhandlungen veranstaltet , und
auf der andern Seite daö Ministerium eine zweite . Dann
müßte man ja am Ende fragen : find denn im Großher¬
zogthum Baden zwei verschiedene Kammern , daß die eine
von der Kammer vertreten wird , und die andere von dem

Ministerium ? Ich verkenne nicht , daß wir nach § . 67 der
Verfaßungsurkunde das Recht hätten , eine Anzeige an das
Staatsminifterium wegen Mißbrauchs in der Verwaltung
zu machen . Ich kann mich aber des Gedankens nicht er¬
wehren , daß es gewiß nicht die Absicht der Regierung sein
kann , aus der Beilage der Karlsruher Zeilung ein offi¬
zielles Blatt zu machen . Ich behalte mir vor , in dieser
Beziehung einen Antrag zu stellen , glaube aber , daß wir
durch den Strich dieser Position die entschiedenste Mißbil¬
ligung dieser Art und Weise des Verfahrens auösprechen
sollen . Wenn sich die Karlsruher Zeitung oder irgend ein
anderes Blatt ohne Subvention nicht selbst halten kann ,
so soll cs zu Grunde gehen . Ich wiederhole meinen Antrag
und verlange namentliche Abstimmung darüber . ( Vielfache
Unterstützung .)

Staatsrath Frhr . v . Rüdt wendet ein , daß die Karls¬
ruher Zeitung auch in Beziehung auf offizielle Verhältnisse
des Staats die Stelle der Staatszeitung repräsentire und
der Abg . Sander wisse so gut , als das ganze Land , daß
dieses Blatt offizielle oder halboffizielle Mittheilungen mache .
Die Veröffentlichung der Kammcrverhandlungen durch den
Druck der Protokolle sei Sache der Kammer , aber einen
Auszug daraus zu geben , sei und bleibe das Recht der
Regierung , und im Interesse des Landes und der Wahr¬
heit unterstütze sie dieses Blatt , weil sie sogar die Pflicht
habe , daß eine getreue Mittheilung davon unter das Volk
komme . Man möge dieser Unterstützung den Namen Sub¬
vention oder sonst einen andern geben , es sei eine von der
Regierung oder dem Ministerium lediglich im allgemeinen
Interesse gemachte Ausgabe . Dieses Unternehmen sei oh¬
nehin kein neues , sondern habe bereits an frühern Land¬
tagen bestanden , und die Form desselben sei etwas ziem¬
lich Unwesentliches . — Dem Unternehmer des Blattes selbst
habe man nicht zumuthen können , es aus eigenen Mitteln
zu bestreiten . Schließlich bemerkt der Redner , daß er sich
über RicktS weiter zu äußern habe , hatte nicht ein Mal
so viel nöihig gehabt , denn das Verhältniß mit der Karls¬
ruher Zeitung sei ein längst allbekanntes , deßhalb müsse
auch Jedermann auffallen , daß man unnöthigerwcise und
ohne allen Grund den Gegenstand habe hcreinziehen und
diese ganze Diskussion mit dem zu berathenden Budgetsatz
habe in Verbindung bringen können , wo die Regierung
weder einen Kreuzer Bewilligung hiefür gefordert , noch in
dem Voranschlag eine Position dafür ausgenommen habe .

Sander verzichtet auf die vorhin beantragte nament¬
liche Abstimmung , und der von dem Abg . Hecker gestellte
Antrag auf Bewilligung von nur 3000 fl . ( von 5,707 fl .) wird
von der Kammer angenommen . — Schluß der Sitzung .
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